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BOLTIGEN

EIN BEITRAG ZUR HISTORISCHEN SIEDLUNGSGEOGRAPHIE
IM SIMMENTAL

Von Robert Tuor
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1 Einfithrung und Problemstellung

1.1 Einleitung

Der vorliegende Aufsatz enthalt die wichtigsten Resultate meiner Dissertation. Sie
ist ein Versuch, die Siedlungsentwicklung und die Entwicklung der landwirtschaft-
lichen Betriebs- und Produktionsstruktur an einem nordalpinen Beispiel darzustel-
len. Wegen der ungiinstigen Quellenlage muliten wir uns dabei allerdings auf die
Zeit nach 1400 beschrianken. Als eine wahre Fundgrube siedlungsgeographisch aus-
wertbarer Informationen erwiesen sich die zwischen 1400 und 1600 entstandenen
Urbare. Die Auswertung dieser Biicher bildet das Schwergewicht der vorliegenden
Arbeit. Neben der daraus resultierenden zeitlichen Beschrankung vom 15. bis
17. Jahrhundert haben wir uns mit der Wahl Boltigens als Untersuchungsgebiet auch
rdumlich Grenzen gesetzt. Die wichtigsten Resultate unserer Feldaufnahmen und
der hauskundliche Untersuchungen haben wir schon an anderer Stelle veroffent-
licht 1.

1.2 Die territoriale Auspragung des Untersuchungsgebietes

Die heutige Gemeinde umfaft den Raum des ehemaligen Gerichts und Kirch-
spiels. In vorbernischer Zeit bestanden auf diesem Territorium allerdings zwei
Herrschaften. Die Herrschaft Simmenegg, ein Reichslehen, wurde von Rudolf von
Aarburg 1391 an Bern verkauft. Die Herrschaft Laubegg, ein allodiales Lehen,
wurde von Bern schon 1386 erobert. Beide Herrschaften gehdrten wahrscheinlich
schon in vorbernischer Zeit zur gleichen Kirchgemeinde 2. Seit dem 15./16. Jahr-
hundert ist das Gericht Boltigen eine der vier bernischen Verwaltungsein-
heiten in der Kastlanei Obersimmental. Aus den Urbaraufstellungen geht hervor,
daR Littisbach und Unterbidchen (ehemals Herrschaft Laubegg) erst von 1502 an zu
Boltigen gerechnet wurden. In den Zinsbiichern werden sie bis 1488 unter Zwei-
simmen aufgefiihrt. Im 17. oder 18. Jahrhundert schliefen sich diese beiden Bauer-
ten zur Oberbduert zusammen. Die Grenzen der Gemeinde Boltigen wurden im
Laufe der Zeit mehrfach abgedndert. So gehorte zum Beispiel der Weiler Pfaffenried
(heute in der Gemeinde Oberwil, Amt Niedersimmental) auch nach 1425 noch zu
Boltigen. Neben solchen Grenzbereinigungen scheint es auf der Talstufe sonst aber
keine groReren territorialen Verschiebungen gegeben zu haben. Im Talbereich er-
scheinen Simmenegg und Laubegg weitgehend als geschlossene Grundherrschaften.
Freie Eigengiiter lassen sich nach 1400 keine, Mannlehen und Giiter anderer Grund-
herrschaften nur in ganz wenigen Parzellen nachweisen. Die Berge der heutigen
Gemeinde waren in vor- und frithbernischer Zeit in verschiedene Grundherrschaften
aufgesplittert. Thren heutigen territorialen Umfang erreichte die Gemeinde Boltigen
durch einige Grenzbereinigungen im Verlauf des 19. Jahrhunderts.

1.3 Die Bauerten

Tscharner ? ist der Ansicht, daf die Bauert zuerst eine reine wirtschaftliche
Nutzungskorporation war, die dann in bernischer Zeit eine neue Bedeutung als
unterste Verwaltungseinheit erhielt. Diese Entwicklung muf sich unserer Meinung
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nach zwischen 1425 und 1488 vollzogen haben, wobei die Bedeutung als wirtschaft-
liche Nutzungskorporation schon bald in den Hintergrund getreten ist. Nur das
dlteste Urbar der Gemeinde Boltigen ¢ ist nach Lokalitiaten gegliedert. Alle jiingern
Urbare wurden bauertweise aufgenommen ?, was wir als Indiz fiir die Verwaltungs-
funktion der Bauert werten. In den jiingeren Urbaren tritt uns die Bduert auch nicht
mehr als geschlossene, territorial leicht falbare Nutzungseinheit entgegen, denn zu
oft 148t sich nachweisen, dal einzelne Landleute ihren Landbesitz auf mehrere
Baiuerten verteilt haben. Spatestens im 16. Jahrhundert entstehen zudem neue Nut-
zungskorporationen, die Berggenossenschaften. Dies gilt nicht fiir die alten Berge
der Herrschaften (etwa Rotenfluh, Fluh- und Eggberg), die wahrscheinlich schon in
vorbernischer Zeit viehwirtschaftlich genutzt wurden, sondern fiir die aufgeteilten
Alpen im Besitz der Bauertgenossen. Die territoriale Begrenzung der Baduerten hat
sich nicht durch die landwirtschaftlichen Betriebsflachen, sondern durch die Ver-
teilung der Hausrechte erhalten. Darum ist es verstdndlich, wenn 1862 die heutige
Gemeinde auf der Basis der Kirchgemeinde oder des Gerichts gebildet wurde ¢. Der
Ursprung der Biuert liegt vollig im dunkeln, ebenso ist ihre Entwicklung bis etwa
1500 noch ungeklart. Es hat sich gezeigt, daR Untersuchungsergebnisse aus anderen
Gegenden (z. B. Innerschweiz) nicht ohne weiteres auf die Verhaltnisse im Simmen-
tal iibertragen werden kénnen.

1.4 Die Landwirtschaft heute

Damit das Ausmal der Entwicklung seit dem 15.Jahrhundert auch vom Orts-
unkundigen gewiirdigt werden kann, umreifen wir mit ein paar Zahlen und Fakten
die heutige Situation der Landwirtschaft in der Gemeinde Boltigen.

Wie im iibrigen Simmental ist es eine ausgesprochene Stufenwirtschaft. Dabei ist
das Kulturland zwischen 800 m und 1300 m tiber Meer gestreut. Dieser Hohen-
unterschied ist fiir bernische Verhaltnisse recht betrachtlich. Das Bodennutzungs-
system 14t sich als «Grofviehwirtschaft der Alpentaler ohne Ackerbau» charakteri-
sieren. 1944 erreichte der Ackerbau mit 67 ha einen Ho6chststand — dies bei etwa
1200 ha Kulturlandfldche! Von den 14 ha Ackerland im Jahr 1960 entfiel die Halfte
auf Hackfriichte. Kunstwiesen sind unbekannt (1960: 2 ha). Vorsasse, Tal- und
Wintergiiter dienen der Diirrfuttergewinnung, wobei drei Viertel der Kulturflache
zweimal gemédht werden. Obstbau (etwa 1970 Baume) und Gemiiseanbau (etwa 3 ha)
spielen nur noch in der Selbstversorgung eine Rolle. Die Rindviehhaltung in Form
von Aufzucht und Milchwirtschaft stellt heute den wichtigsten landwirtschaftlichen
Betriebszweig dar. Der Viehbestand belief sich 1965 auf 2834 Stiick, davon waren
896 Kiihe. 2625 StoRe wurden gesommert, wobei aber nur gerade 1471 aus der
Gemeinde selbst stammten.

1.5 Die Urbare

Die Urbare sind Bodenzinsverzeichnisse. IThre Konzeption ist je nach Zeit oder
Gegend sehr unterschiedlich. Wie weit ein Urbar nach siedlungsgeographischen oder
wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten ausgewertet werden kann, hangt weit-
gehend vom individuellen Aufbau des einzelnen Buches ab. Die Zinsbiicher des
15. Jahrhunderts enthalten in der Regel bloR eine Liste der Namen und die zu ent-
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richtende Zinssumme, wahrend im 18. Jahrhundert detaillierte Protokolle iiber die
einzelnen zinspflichtigen Grundstiicke, oft sogar erganzt durch ganze Planwerke,
erstellt wurden. Fiir Boltigen entstanden zwischen 1425 und 1615 im ganzen neun
Urbare 7. Die letzten drei Bande enthalten lidngere Einleitungen, in welchen die
offensichtlich wesentlich adlteren Gepflogenheiten der Urbaraufnahme angegeben
werden. Fiir unsere Auswertung sind vor allem folgende Punkte beachtenswert 8:

a) Der Zins wird pro Besitzparzelle aufgefiihrt. Dabei soll die Zahl der Jucharten,
Mannsmadder oder Weiden angegeben werden. Allerdings ist nicht anzunehmen,
daR die Parzellen auch vermessen wurden. Die Flaichenmafle werden iiberliefert,
oder bestenfalls werden Lange und Breite abgeschritten.

b) Jeder Zinsschuldner erkennt fiir sich personlich. Fiir Frauen und Kinder erken-
nen die Vogte (Vormund). Mit der Urbarauswertung wird also die Besitzstruktur
erfallt. Unser Ziel ist aber die Analyse der Betriebsstruktur. Daher wurde die Rekon-
struktion der Betriebe zum Beispiel durch Zusammenzdhlen des Besitzes der Ehe-
partner usw. notwendig. Durch Pacht arrondierte Betriebe, falls es solche iiberhaupt
gegeben hat, konnen auf diese Weise aber nicht erfallt werden.

c¢) Das Ackerland soll in Jucharten, das Wiesland mit Mannsmad angegeben wer-
den. Es ist daher mdglich, diese zwei Nutzungsarten auseinanderzuhalten.

d) Nach altem Brauch konnen die Landleute ihr Land ohne obrigkeitliche Bewilli-
gung verkaufen, vertauschen, vererben oder verschenken. Die Zinsbiicher sind daher
sehr rasch veraltet und multen praktisch alle zwanzig Jahre neu aufgenommen
werden. Daher lassen sich Verdnderungen in der Landnutzung und in der Betriebs-
struktur zeitlich recht gut fixieren.

Nach 1615 wurden im Obersimmental keine Urbare mehr aufgenommen. Im
Bauernkrieg von 1653 gestand die hartbedriangte Stadt Bern den Obersimmentalern
gegen das Versprechen sofortiger militarischer Hilfeleistung verschiedene Erleichte-
rungen zu. Unter anderem wurde dabei auch die bauertweise Ablieferung des Herr-
schaftszinses verlangt und gewdhrt. Der Herrschaftszins wurde in der Folge von
einem Trager eingezogen und bezahlt?. Der Geldwert des Bodenzinses scheint zu
diesem Zeitpunkt wegen der Geldentwertung ziemlich unbedeutend geworden zu
sein. Die Bodenzinse wurden 1798 fiir abloslich erklédrt und in Boltigen 1818 abge-
16st 19,

1389 erlalt Rudolf von Aarburg den Leuten der Herrschaft Simmenegg die jahr-
lichen Steuern und erklart sie zu freien Zinsleuten. Diese Urkunde 1! erleichtert
eine sinnvolle Auswertung der ersten Urbare, weil dabei auch der Zins festgelegt
wurde: Fiir jede Juchart oder Mannsmad «under den bergen» hatte er 18 Pfennige,
fur jede Triste auf den Bergen 12 Pfennige zu betragen 2. Weiden und als Weiden
genutzte Alpen blieben unerwéhnt. Mit diesem Vertrag von 1389 wurden die Land-
leute der Herrschaft Simmenegg zu Freien in grundherrlichem Lehensverhéltnis.
Tatsdchlich finden wir in der Verkaufsurkunde von 1391 3 nur noch 10 steuerbare
Personen (Horige, personlich Unfreie).

Nicht vollstindig abgeklart ist, ob mit den Urbaren wirklich die ganze Wirt-
schaftsfliche von Boltigen erfalft werden konnte. Im 15. Jahrhundert lassen sich nur
ganz kleine Teile des Untersuchungsgebietes als freies Eigen nachweisen. Es handelt
sich dabei um Anteile an den Bergen Walop und Neuenberg ¢. Der Anteil der Mann-
lehen  im 15. Jahrhundert betrdgt nur 32/2 Jucharten (14,3 ha), was etwa 6 %o der
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Kulturfliche ausmacht, und 60!/z Rinderweiden 15 sowie fiinf Hofst4tten in der Ober-
biuert. Wir diirfen annehmen, daf mit den Urbaren der wesentliche Anteil der
Kulturlandflache erfalt wird, denn die mittlere Abweichung zu den Flachenangaben
des 20. Jahrhunderts betrdagt nur rund 5 %o (vgl. dazu 3.1 Das Kulturland im engeren
Sinne). Uber Wilder und Gemeindeland finden sich in den Urbaren keine Angaben.

2 Die Siedlung

(Vgl. Karten «Hofstiatten um 1400» und «Die Siedlung nach dem Regionenbuch
1783»,S. 102 und 103)

2.1 Die Herrschaftshiihner

Vor 1600 sind auswertbare Hinweise auf die Siedlungsstruktur selten und eher
zufillig. In unserem Fall bieten die Urbare mit ihren Verzeichnissen der Hofstédtten-
zinse, zusammen mit den Feuerstattzidhlungen, die ersten mehr oder weniger um-
fassenden Angaben iiber die Siedlung. Im Gegensatz zum Bodenzins wurde der
Hofstattenzins in Naturalien eingefordert; so muflte in der Herrschaft Simmenegg
pro Hofstatt ein Huhn abgeliefert werden. In allen anderen Gebieten der Kastlanei
Obersimmental (auch in Littisbach und Unterbdchen) bestand der Hofstdttenzins
aus Huhn und Tagwan 6. Dieser Umstand ermdglicht es uns, die Grenzen der ehe-
maligen Herrschaften Simmenegg und Laubegg einigermafen festzulegen. Mit dem
erwihnten Herrschaftszins wurden in der Regel nach 1488 keine neuen Hofstdtten
mehr belegt, die Miihlen und Gerbereien ausgenommen. Einige Hofstatten, fiir die
der Zins in Geld abgeliefert werden mufBte, sind mutmaflich erst zwischen 1488 und
1615 neu entstanden. Ihre Zahl ist aber zu gering, als daf sie den Siedlungszuwachs
dieser Periode darstellen konnten. Es ist daher anzunehmen, daf es sich hier um
Hofstattverlegungen gehandelt hat. Mit der Analyse der Herrschaftshiihner 14t sich
eine weitgehend vorbernische Siedlungsstruktur aufdecken, die in den Urbaren
mit nur geringfiigigen Verdnderungen weitergegeben wurde, wie die nachfolgende
Tabelle bestatigt.

Bauertweise Darstellung der Herrschaftshiihner aus den einzelnen Urbaren 17

Biuert Urbar von
1425 1488 1502 1515 1536 1548 1567 1586 1615

Simmenegg 3 17 16 16 16 16 15/2 15Y/2 15
Adlemsried : 16 15 15 15 15 15 141/2 15
Boltigen ; 13 12 13 13 13 13 141/2 11
Reidenbach ‘ 10 10 11 13 13 13 13 14
Eschi : 16 17 16 16 16 16 151/4 16
WyRBenbach : 22 21 21 21 22 23 22/s 2314
Schwarzenmatt ; 16 16 16 16 16 16 13 14
Oberbauert 36 37 36 36 35 35 341/s 341/2 34
Boltigen, total ; 147 143 144 145 146 146 1423/s  142Y/a
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Das letzte Urbar (1615) weist vermehrt Ortsbezeichnungen auf. Daher haben wir
versucht, den Erbgang der Hofstdatten zu rekonstruieren, was etwa bei der Hilfte
auch gelungen ist. Ebenso konnte etwa von der Hilfte der Hofstdtten die Lage im
Geldnde ermittelt werden. Die Hofstdtten in den Dorfern sind oft nicht weiter be-
zeichnet, so daB sie als «nicht lokalisierbar» gewertet werden muften. Uber die
gefundenen statistischen Werte gibt die nachfolgende Tabelle Auskunft:

Urbar 1615, die mit Herrschaftszins belegten Hofstdtten, aufgeteilt nach ihrer Lage

Béuert Total Lage gesichert Lage
der Hofstédtten als Einzelhof im Dorf nicht gesichert
Simmenegg 15 13 0 2
Oberbduert 34 17 0 17
Adlemsried 15 3t/2 5 61/2
Reidenbach 14 il 4 9
Boltigen 11 0 51/2 51/2
Eschi 16 2 0 14
Schwarzenmatt 14 2 4 8
WyRenbach 231/4 3 0 201/4
Total 142/4 411/2 181/2 824

Diese Tabelle wadre kaum weiter zu interpretieren, wenn wir nicht auf den Kauf-
vertrag von 1391 zuriickgreifen konnten. Dort werden unter anderem Boltigen,
Schwarzenmatt, Eschi, WyRenbach und Adlemsried als Dorfer erwédhnt. Der grofere
Teil der in ihrer Lage ungesicherten Hofstdtten muf wohl in den urkundlich
gesicherten Dorfchen liegen. Am Ende des 14. Jahrhunderts erscheinen somit etwa
30 bis 35 °/0 der Hofstidtten gestreut und 65 bis 70 %/o im Dorfverband, aufgeteilt auf
die sieben Dérfchen 8. Die gesamte Siedlung muB etwa 145 bis 150 Hofst4atten um-
falt haben.

2.2 Die Feuerstatten
Wie sich aus der vorhergehenden Darstellung ergibt, 148t sich aus den Angaben
iiber die Hofstdtten keine Entwicklung herauslesen, wohl aber eine Verteilung im

Raum. Die Feuerstattzahlungen zeigen die zahlenmiRige Entwicklung auf, ohne daR
aber auf die raumliche Verteilung geschlossen werden konnte.

Resultate der Feuerstattzihlungen 19

1499 1558/59 1663 1764
Feuerstidtten im Amt Obersimmental 450 637 897 1387
Feuerstitten in der Gemeinde Boltigen 3 189 243 323
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Fiir 1499 ist die Zahl der Gemeinde Boltigen nicht iiberliefert. Sie mufl aber zwi-
schen 135 und 171 Feuerstédtten (im Mittel 153) liegen. Eine dhnliche Entwicklung
zeigen auch die von 1425 bis 1615 aus den Urbaren berechneten Zahlen der Betriebe:

1425 158 Betriebe 1567 234 Betriebe
1488 144 Betriebe 1615 192 Betriebe
1515 183 Betriebe

Diese Zahlen wurden aus den Namenlisten, unter Ausklammerung der Minder-
jahrigen, der Auswartigen und der Korporationen erschlossen. Die Zahlen kénnten
etwas zu hoch liegen, im Fall, daf auch Bodenzinspflichtige ohne eigenen Betrieb
erfallt wurden. Von den 1558/59 gezdhlten Feuerstdtten sollen 32 Witwen gehort
haben oder leergestanden sein. Moglicherweise steht diese Tatsache mit dem be-
trachtlichen Anwachsen der Betriebe im Zeitraum von 1515 bis 1567 in Beziehung,
denn auch bei einem frithen Tod des Familienvaters wurde sein Besitz an Frau und
Kinder weiterverteilt, die damit zinspflichtig wurden. Dabei steigt auch das Risiko,
daR die Betriebe bald einmal weitergeteilt werden. Die Rekonstruktionsversuche der
Betriebseinheiten werden dadurch erschwert, nicht zuletzt auch, weil die Haus-
mutter normalerweise ihren Mddchennamen weiterbenutzt und nicht den Namen
ihres Mannes. Eine erh6hte Zahl von Todesfillen, wie sie um 1558/59 herum ange-
nommen werden muf, kann also sehr gut zu einem wirklichen oder vermeint-
lichen Anstieg der Betriebszahlen fithren.

Wie wir im folgenden noch zeigen werden, scheint das Siedlungsgebiet zwischen
1400 und 1600 durch Rodungen oder dhnliches nicht mehr wesentlich vergréfert
worden zu sein. Trotzdem steigt die Zahl der Hofe (Feuerstatten) betrdchtlich an.
Wo und wie wurden aber diese neuen Héfe in das bestehende Siedlungsgefiige ein-
gegliedert? Da zeitgendssische Karten- und Plangrundlagen fehlen, stellen die
Regionenbiicher 2 die einzige auswertbare Quelle dar.

2.3 Die Regionenbiicher von 1783 und 1798

Die Regionenbiicher sind Inventare der politischen und topographischen Struktur
des bernischen Staates. Fiir jedes Gericht wurde selbstverstandlich auch ein Orts-
verzeichnis aufgenommen. 1783 wird zu jeder Lokalitit (ausgenommen Dorfer)
auch die Zahl der SdaRhduser angegeben. 1798 wurden ausgedehntere Statistiken
erstellt, leider aber nicht mehr nach Lokalitidten, sondern nach Biuerten gegliedert.
Ein Vergleich mit der Zdhlung der Haushaltungen von 1818 zeigt, daR die Werte von
1798 nicht exakt sind (besonders Schwarzenmatt und Oberbauert!) 21
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Verteilung der SdafShduser in den Regionenbiichern

Bauert Anzahl Hauser Erschlossene Haushaltungen

1798 1783 Dorfgrofe 1783 1818
Simmenegg 11 13 - 51 *
Boltigen 41 3 + 1 Dorf 38 46
Adlemsried 22 10 + 1 Dorf 10 -
Schwarzenmatt 36 15 + 1 Dorf 39 54
Reidenbach 21 14 + 1 Dorf 7 34
Eschi 30 20 + 1 Dorf 10 32
WyRenbach 39 14 + 1 Dorf 25 55
Oberbiuert 48 82 + 1 Dorf 10 79
Total 248 171 + 7 Dorfer 139

* Simmenegg und Adlemsried zusammen.

Die Werte dieser Statistik liegen unter jenen der Feuerstattzihlung von 1764.
Weder der Erhebungsmodus noch die Genauigkeit der Resultate kann nachgepriift
werden, so daR das unterschiedliche Zahlenmaterial nicht gesichert interpretiert
werden kann. Als einziges kdnnen wir sagen, dafl das Siedlungswachstum zwischen
1400 und 1800 fast zu einer Verdoppelung der Zahl der Safhduser fiihrte. Aufge-
schliisselt nach Einzelhof und Dorfsiedlung ergibt sich folgendes Bild:

Hofstédtten (Urbar 1425/1615) 30-35 % als Einzelhofe 60-65 %o in Dorfern
Hauser (Regionenbuch 1783/1798) 55-60 %/ als Einzelhofe 40—45 %y in Dorfern

Der Siedlungszuwachs in diesem Zeitabschnitt scheint vor allem in Form von
Einzelhofen realisiert worden zu sein. Dabei entfallen auf die Oberbduert mehr als
ein Drittel des Zuwachses. Im Laufe des 19. Jahrhunderts und in vermehrtem Mafe
noch im 20. Jahrhundert geht die Zahl der Einzelhdfe zugunsten der Wohnhéauser
in geschlossenen Siedlungen stark zuriick. Die Physiognomie der Dorfer wird dabei
stark verandert.

2.4 Hof und Dorf

Die Dorfer in der Gemeinde Boltigen besitzen nicht jene komplexen Rechts-
strukturen, wie sie Karl Siegfried Bader 22 beschrieben hat. In keinem Fall konnten
wir zum Beispiel einen Dorfetter nachweisen. Hingegen haben Untersuchungen
am dltesten noch vorhandenen Baubestand (16./17.Jh.) ergeben, daf die «Dorfer»
auch nur eine Konzentration der Wohnhduser einzelner Streuhofe darstellen kénn-
ten, da bis ins 18. Jahrhundert die Wohnha&user sowohl im Dorf als auch auRerhalb
immer nach einer bestimmten Himmelsrichtung orientiert wurden. Dabei pafit die
Giebelfront stets in eine Richtung des Sektors zwischen Ost und Siid. Diesem
Orientierungsprinzip sind sowohl die Gegebenheiten des Geldndes als auch die
Lage an der Verkehrsachse und die Stellung im Dorf untergeordnet.
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Die Hypothese, wonach das Simmental (oder wenigstens das Gebiet von Boltigen)
urspriinglich in Form von Einzelhofen besiedelt worden ist und die Dorfer sekun-
dédre Entwicklungsformen darstellen, gewinnt damit an Wahrscheinlichkeit. Wie
sich diese wahrscheinlich frithmittelalterliche Besiedlung oder Neubesiedlung ab-
gespielt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Es ist uns aufgefallen, daf die iltesten
Hinweise auf die ldndliche Siedlung, die Angaben iiber den Hofstdttenzins, in den
Urbaren sich zu einer Zahlenspielerei eignen, indem die Zahl der Hofstdtten der
einzelnen Bauerten meist ein Vielfaches der Zahl 4 darstellen. Dabei lassen sich zwei
Gruppen unterscheiden:

Simmenegg, Adlemsried, Eschi und Schwarzenmatt mit + 4x4 Hofstitten, und
Boltigen, Reidenbach, Wyfenbach und Oberbduert mit £ 3 x4 (oder einem Viel-
fachen davon, d. h. zweimal 3 x4, dreimal 3x4) Hofstatten. Ist dies der Ausdruck
einer geplanten Besiedlung oder einer planmaé&Rigen Besteuerung? Wir verzichten
darauf, diese Spekulation an dieser Stelle weiterzufithren. Abschliefend ein Wort
zur Hofanlage im Untersuchungsgebiet: Bis ins 18. Jahrhundert 148t sich ausschlief3-
lich der Streuhof, bestehend aus Wohnhaus und Stallscheunen, nachweisen. In der
Regel befindet sich in der Ndhe des Wohnhauses eine Stallscheune, wahrend weitere
liber die ganze Betriebsfldche verstreut waren. Diese Hofkonzeption bleibt sowohl
im Dorf als auch in Einzellage dieselbe.

2.5 Zu den Karten

In der Karte «Hofstdtten um 1400» haben wir versucht, die Verteilung der mit
Herrschaftszins (Huhn) belegten Hofstitten darzustellen. Die Lage dieser Hof-
statten konnte teilweise aus den Angaben der Urbare 1425 bis 1615 rekonstruiert
werden.

In der zweiten Karte «Die Siedlung nach dem Regionenbuch 1783» haben wir das
Lokalitdten- und Hauserverzeichnis des Regionenbuches kartographisch ausgewer-
tet. Die beiden Karten sind Anfangs- und Endpunkt der Entwicklungen, welche wir
im vorstehenden Kapitel anhand verschiedenartiger Statistiken dargestellt haben.
Die Entwicklung der Siedlung zwischen Simmenegg und Schwarzenmatt-Reiden-
bach ist — mit Ausnahme des Dorfes Boltigen — im betrachteten Zeitabschnitt recht
bescheiden. Praktisch der ganze Zuwachs an Einzelhéfen hat sich im Gebiet Schlet-
teri-Eschihalten-Sommerau-Ruhren-Zimmerboden eingeschichtet. Die Hofe liegen
etwa zwischen 1100 und 1400 m Héhe liber Meer. Dieses Siedlungswachstum ist aber
unserer Meinung nach weniger eine Erweiterung der Siedlung, wie es beim fliichti-
gen Betrachten der Karten scheinen konnte, als eine Siedlungsverdichtung in den
Randzonen. Die wenigen, in ihrer Lage gesicherten Hofstdtten (z. B. in Ruhren)
bestdtigen diese Beobachtung. Sicher ist diese Verdichtung auch mit einer Intensi-
vierung der Nutzung des zur Verfiigung stechenden Landes verbunden. Das Wachs-
tum in den Dérfern wahrend der gleichen Zeit ist gering, was wegen der ungleichen
Quellenlage in den Karten nicht so deutlich in Erscheinung tritt.
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3 Die Landnutzung vor 1600

3.1 DasKulturland im engeren Sinne

Bei der Berechnung der Kulturlandflache sind wir ausschlieflich auf die Angaben
der Urbare angewiesen, das heilt daR dabei nur das zinspflichtige Land erfaRt wird.
Unsere Rechnungseinheit ist die Hektare, wobei einer simmentalischen Juchart
oder Mannsmad 0,44 ha oder 4404,5 m? entsprechen 23, Teilweise sind die Flichen
auch aus dem Geldzins erschlossen (vgl. dazu 1.5 Die Urbare). Die Resultate sind
in der folgenden Tabelle dargestellt:

Die Entwicklung des Kulturlandes

Jahr Kulturland in ha Jahr Kulturland in ha
1425 1055,9 1939 1165,1
1488 886,0 1945 1053,7
1548 1037,8 1950 992,8
1567 1187,9 1969 1202,7

1615 1205,0

Im Wert von 1969 sind die Maiensésse und das Streueland inbegriffen. Die Extrem-
werte zwischen 1425 und 1615 differieren um 26 %o; jene zwischen 1939 und 1969 um
17 /0. Die mittlere Abweichung der beiden Gruppen betrigt nur etwa 5 %! Diese
Abweichung ist gering. Wenn wir aber die Vermessungsmethoden des 16. und
17. Jahrhunderts beriicksichtigen, konnte die Ubereinstimmung ohne weiteres auch
zuféllig sein. Trotz der Vorsicht, die dem Zahlenmaterial entgegengebracht werden
muB, konnen die Urbare nicht iibergangen oder gar als nichtinterpretierbar hinge-
stellt werden. Angaben der Urbare moégen fehlerhaft und unvollstindig sein, aber
ganz aus der Luft gegriffen sind sie nicht! Trotz diesen Einschriankungen zeigt die
Tabelle «Entwicklung des Kulturlandes», daf sich die (zinspflichtige) Kulturland-
flache im Zeitraum von 1425 bis 1615 nicht wesentlich verandert hat, ja, daR sie
sogar bis heute im gleichen Rahmen geblieben ist. Allerdings werden die Verande-
rungen durch die Urbare nicht unbedingt erfalt, wenn es sich um nichtbewilligte
Rodungen oder um Umwandlung von Wies- in Ackerland (und umgekehrt) handelt.
Wenn aber dieser Fehler auch 10 9/o der ganzen Kulturlandflache ausmacht, so liegt
er noch in der Streuung der gefundenen Werte und ist, wenigstens in grofen Ziigen,
immer noch interpretierbar. GréRere legale Veranderungen hétten sehr wahrschein-
lich auch ihren aktenmaifigen Niederschlag finden miissen, wie wir anhand von
kleineren Beispielen aufzeigen kénnen 24.

Da mit «Juchart» und «Mannsmad» eine unterschiedliche Nutzung bezeichnet
wird, konnen wir die Anteile von Ackerland und Wiesland an der Kulturlandflache
berechnen:
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Das Verhilinis von offenem Ackerland zum Wiesland in Prozenten

Jahr Offenes Ackerland, Mihwiese und Ackerfriichte, Ohne
als Jucharten bezeichnet als Mannsmader bezeichnet Angaben
1425 91 4 5
1488 78 0 22
1548 44 56 =
1567 42 54 4
1615 39 56 5
1939 2 98 -
1945 7 93 -
1950 3 97 -
1969 1 99 -

1488 fehlen in der Oberbaduert genaue Angaben, daher der grofle «Dunkelwert».

Auffallend ist die nach 1488 beginnende Verschiebung der Flichenanteile zu-
gunsten des Wieslandes. Wahrscheinlich ist das Ackerland schon im Laufe des
17. Jahrhunderts bis auf kleine Bruchstiicke aufgelassen. Diese Beobachtungen
sollen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Alpwirtschaft interpretiert
werden.

3.2 Die Entwicklung der Alpwirtschaft bis 1600

Im Simmental wird, wie im iibrigen Oberland, die Alpengréfe von jeher nicht
durch ein FlachenmalR angegeben, sondern man rechnet mit der geschétzten Ertrags-
fahigkeit der Alp. Das Mal dafiir ist der Futterbedarf fiir eine Kuh pro Sommer,
friher Kuhrecht oder Rinderweid, heute «Stof» ?® genannt. In den Urbaren wird in
der Regel der Ausdruck «Rinderweid» verwendet. Das Schatzen der Ertragsfahigkeit
nennt man «seyen». In anderem Zusammenhang bedeutet der Ausdruck auch
«Nutzen von Biirger- und Allmendalpen». Das Seybuch wird heute vom Grundbuch-
amt gefiihrt, und die einzelnen Kuhrechte sind frei verkauflich. Im Gegensatz dazu
steht die Summung, wobei die Alpanteile auf Liegenschaften im Tale summiert
werden und nicht frei verdauferlich sind. Auch hier werden «Kuhrechte» als MaR-
einheit verwendet. Daher sind die beiden Formen auch nicht ohne weiteres ausein-
anderzuhalten. In den Urbaren findet sich der Ausdruck «Summung» nirgends. Die
oft zu findende Formel «so darzu gehorent» nimmt Ida Miiller ¢ als Beweis fiir die
Summung. Fiir verschiedene Berge (z. B. Walop, Reidigen, Bdder, Rothenfluh) wird
die Grofe in Tristen «tristid» angegeben !2, Es lassen sich somit aus den Urbaren
auch zwei verschiedene alpwirtschaftliche Nutzungen herauslesen, einmal die
BestoRung mit Vieh, zum andern die Nutzung als Heualpen. Folgende Tabelle zeigt
den Nutzungswandel der zinspflichtigen Alpen. In der Statistik erscheinen aller-
dings nur die Berge im Besitz der Bauertgenossen der verschiedenen Bauerten.
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Zinspflichtige Tristen und Kuhrechte im Gericht Bolligen

Jahr Tristen Kuhrechte Jahr Tristen Kuhrechte
1425 268/4 0 1567 1/2 1114

1488 207%/s 0 1615 1/ 1171

1515 164/2 3234

Die zum Beispiel 1425 ausgewiesenen Tristen (268 Stiick) sind nicht dquivalent
den 1114 Kuhrechten von 1567, obwohl wir annehmen diirfen, daB eine Triste
ungefdhr 4 Kuhrechten entspricht. Die Tabelle der zinspflichtigen Tristen und Kuh-
rechte umfallt nicht das ganze Alppotential der Gemeinde. Fiir die zwei, schon im
Kaufbrief der Herrschaft Simmenegg erwihnten Berge, «uff Flu» (Fluhberg) und
«uff Eggn (Oberegg und/oder Unteregg) betrdgt der Zins 10 Ziger und 10 «Anken-
haupt» 26, Beide sind in der Aufstellung nicht beriicksichtigt; ebensowenig die in
den Urbaren erwdhnten Berge Bultschneren (Zins: 2 Ziger und 2 «Ankenhaupt»)
und Rotenfluh (24 Pfund Zins). Aus der Art des Zinses geht hervor, daf die vor-
stehenden Berge als Viehalpen genutzt wurden. Dies bestdtigen auch zwei Urkunden
aus den Jahren 1380 und 1389 2?7, wobei unklar ist, ob die darin erwéhnten «geteilen
am berg .. .», also die Bergteiler als Berggenossenschaft, verstanden werden diirfen,
da sich im Urbar 1425 eine mit 1430 datierte Eintragung findet, wonach der Berg
Bultschneren fiir sieben Jahre an Ciintzi Gerwer und Peter Bunder verliechen wurde.
1488 ist der Berg auf Grundstiicke der Gemeinde Boltigen summiert. Im Mannlehen-
urbar 1540 bis 1588 tauchen dann 80!/ mannlehenpflichtige Kuhrechte auf, welche
1776 bestatigt werden. 1780 hilt der Berg 1113/4 Kuhrechte, wéhrend er 1966 auf 122
Stofe oder 78 NormalstoBe berechnet wird. Das Beispiel Bultschneren zeigt, wie
schwierig sich eine detaillierte Auswertung der alpwirtschaftlichen Entwicklung
prasentiert.

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts gibt es in Boltigen sowohl Heualpen als auch
Sommerungsberge. Dabei fdllt aber auf, dalR alle Berge im Besitz einzelner Bauert-
genossen Heuberge sind. Diese Heuberge werden nicht genossenschaftlich genutzt.
Fiir den Baderberg zum Beispiel konnen erst um 1567 Seybiicher nachgewiesen
werden, und 1615 treten die «gemeinsamen Bergteiler» als zinspflichtige Trager-
schaft auf, das heilt die genossenschaftliche Bergorganisation ist ein Resultat der
viehwirtschaftlichen Nutzung 8.

Sehr frithe viehwirtschaftliche Nutzung finden wir auch in den Bauerten Littis-
bach und Unterbdchen (ehemals Herrschaft Laubegg, heute Oberbauert), welche
1427 zusammen etwa 6'/2 Pfund Geld als Schweigzins entrichten miissen. Dies sind
ungefdhr 10°%0 des ganzen Herrschaftszinses der beiden Biuerten. «Schweigen»
sind die zum Schweigzins verlichenen Weidepldtze fiir Rinderherden mit Senn-
hiitten 2°. Der Schweigzins wird in der Oberbiduert nur 1427 gesondert erwdihnt,
spater scheint er mit dem Herrschaftszins vermischt worden zu sein. Zwischen 1515
und 1567 werden die letzten Heualpen in bestoRene Alpen umgewandelt, damit er-
reicht die viehwirtschaftliche Alpnutzung ihre volle rdumliche Ausdehnung. In der
Folge dndern sich nur noch die Besitzverhdltnisse einzelner Berge und in vielen
Fallen die Intensitiat der Nutzung (StoRzahlen).
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Es kommen aber zwischen 1425 und 1600 nur wenige neue Berge an Boltigen, so
etwa 10 Rinderweiden im Neuenberg und etwas spdter am gleichen Berg ein Mann-
lehen von 13 Rinderweiden. Auf dem Territorium der Kirchhoére und des Gerichts
Boltigen finden sich im gleichen Zeitabschnitt (und auch dariiber hinaus) Berge, die
von auswarts bestofen werden: etwa Leimern, Lofang und Miinchenberg, welche
vom Freiburgischen her genutzt werden, die Berge auf der Seite gegen Abldndschen,
welche von Ablandschen her, und der Schliindiberg, der von Zweisimmen her be-
stoBen wird. Interessant ist die zeitliche Ubereinstimmung der Entwicklung der Alp-
nutzung (1515 bis 1567) mit dem vorstehend beschriebenen Strukturwandel in der
Talzone (1488-1548). Dadurch, daR Heu- und Grasgewinnung in der Talzone inten-
siviert werden, steigt die Futterproduktion stark an. Die Viehbestdnde konnen ver-
grofert werden, was aber mit einem gréferen Bedarf an Weidepldtzen verbunden
ist. Die Heualpen, zuerst fiir die Winterfutterproduktion genutzt, werden deshalb in
Sommerungsweiden umgewandelt.

3.3 Die Allmend und der Wald

Das Gemeinland wird in unserem Untersuchungsgebiet «Ehafte» genannt, wah-
rend «Allmend» die Waldweide bezeichnet. Uber Nutzung, GroRe oder Besitz-
struktur konnen wir fiir den Zeitraum vor 1600 keine Angaben machen. Der Wald
mull in diesem Zeitraum eine bedeutende Rolle als Weide gespielt haben. Die
Obrigkeit versuchte erst spdt, den Raubbau am Wald zu verhindern. So wurde zum
Beispiel in den Landsatzungen 1558 3% festgelegt, daR die Rodungen bewilligungs-
pflichtig sind. Wer ein gerodetes Waldstiick nutzen durfte, verpflichtete sich nach
Ablauf der Nutzungszeit, das Landstiick so manches Jahr zu sdubern und zu pflegen,
wie er es genutzt hatte. Dabei durfte der Wald nur bis 40 Schritt an die anstoRenden
Giiter gerodet werden, was unserer Meinung nach eine unkontrollierte Ausdehnung
der Kulturlandflache vom Tal her, wenn nicht verunmdéglichte, so doch stark er-
schwerte.

3.4 Die Betriebsstruktur

Wie dargelegt, zieht der Riickgang der Ackerbaufldche zugunsten der Diirrfutter-
gewinnung auch eine Umschichtung in der Alpnutzung nach sich. Es gilt nun dar-
zustellen, wie sich diese Entwicklung auf der Ebene des Betriebes auswirkt., Hier
fehlt uns eine Quelle, die es erméglichen wiirde, Entwicklungsschritte, wie etwa
den Ubergang zur Stallfiitterung, aufzuzeigen. Hingegen sind Aussagen iiber die
Entwicklung der BetriebsgroBen mdglich, allerdings mit der Einschriankung, daR
wir den Besitz eines Einzelnen auch als seine Betriebsflache annehmen miissen. Um
folgende Tabelle einfacher zu gestalten, wurden die Betriebsgrofenklassen nume-
riert und folgendermaRen definiert:
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Betriebsgrofe in ha Bezeichnung Klasse

- Nur Alpanteile 1
0,1- 1 Kleinstbetriebe 2
1,1- 5 Kleinbetriebe 3
5,1-10 Mittelbetriebe 4
10,1-20 5
20,1 und mehr Grofbetriebe 6
Zahl der Betriebe, gegliedert nach Griflenklassen
Jahr Betriebsgrofenklassen Total Betriebe
1 2 3 4 B 6
1425 2 18 59 47 30 2 158
1488 1 22 54 39 20 8 144
1515 3 27 96 27 20 9 183
1567 15 37 106 56 18 2 234
1615 6 36 77 46 22 5 192
Prozentuale Verteilung des Kulturlandes nach BetriebsgrifSenklassen
Jahr Betriebsgrofenklassen Auswirtige Besitzer und
2 3 4 5und 6 Unmiindige usw. *
1425 1 16 29 48 6
1488 1 16 30 52 1
1567 2 24 34 26 14
1615 3 24 29 36 8

* Die auswartigen Besitzer und ein Teil der Unmiindigen sind in der Zahl der Betriebe nicht
inbegriffen, daher sind sie auch nicht den Betriebsgréfenklassen zugeordnet.

Im Zeitpunkt des Strukturwandels stellen wir eine verstirkte Realteilung fest.
Diese dufert sich zuerst (1488-1515) in einer starken Zunahme der Kleinbetriebe
(1-5 ha), wobei die Zahl der GroRbetriebe konstant bleibt. Geteilt werden vor allem
Mittelbetriebe. In der darauf folgenden Periode (1515-1567) werden dann GroRbe-
triebe geteilt, wie die Verschiebung der Fldchenanteile der einzelnen GroRenklassen
zeigt. Der Anteil der GroRbetriebe an der Kulturlandfliche sinktvon 1488 bis 1567 von
52 auf 26 %. Die Realteilung scheint mit dem Strukturwandel in irgendeiner Form
verbunden zu sein, denn zwischen 1567 und 1615 sinkt die Zahl der Betriebe. Im
Gegensatz zur Periode von 1939 bis 1969, wo vor allem die Kleinstbetriebe ver-
schwinden, vollzieht sich hier der Riickgang der Betriebszahl durch Aufstocken der
Mittelbetriebe zu GroRbetrieben und eine VergroRerung der Betriebsfliche bei den
Kleinbetrieben, ohne daR diese jedoch zu Mittelbetrieben aufgestockt werden.

108



Prozentanteil des Ackerlandes an der Beiriebsfliche, dargestellt nach Betriebsgriffenklassen

Jahr BetriebsgroRenklassen

2 3 4 5und 6
1567 59 43 42 41
1615 88 47 40 30

Die Umwandlung des Ackerlandes in Wiesland findet vor allem in den Grof-
betrieben, zum Teil auch in den Mittelbetrieben (Klasse 4) statt, wihrend bei Klein-
und Kleinstbetrieben (Klasse 2 und 3) eher die Ackerfliche noch vergrofert wird.
Erst 1615 zeigt sich klar die Tendenz: je groRer der Betrieb, desto kleiner der Anteil
Ackerflache an seiner Betriebsfldche.

Der Alpbesitz, gegliedert mach BetriebsgréfSenklassen in den Jahren 1425 und 1488

Betriebsgrofen- Tristen, zugeordnet Tristen, Prozentanteil der Klassen

klassen nach Betriebsgréfen- Durchschnitt am Total der Tristen
klassen pro Betrieb
1425 1488 1425 1488 1425 1488

lund 2 2 2 0,6 0,1 1 1

3 23 2514 0,4 0,5 9 12

- 94 57 2 15 36 28

5und 6 139 122%/5 4,3 ot 54 59

Der Alpbesitz, gegliedert nach Betriebsgriffenklassen im Jahre 1567

Betriebsgrofen- Rinderweiden Rinderweiden Prozentanteil der Klasse
klassen total pro Klasse Durchschnitt pro Betrieb am Totalbestand

1und 2 117Y/s 23 11

3 313Y2 3,0 28

4 347 6,2 31

5und 6 336 16,8 30

Fiir 1615 lassen sich keine Zahlen ermitteln, da seit 1586 Berggenossenschaften und
Bauerten anstelle der einzelnen Besitzer zinsen. Die Aufteilung des Alpbesitzes nach
BetriebsgroBenklassen entspricht 1425 und 1488 ungefahr der Verteilung des Kultur-
landes (vgl. Tabelle: Prozentuale Verteilung des Kulturlandes nach Betriebsgrofen-
klassen). 1567 besitzen die Kleinstbetriebe (Klasse 1 und 2) verhiltnismiRig viele
Berganteile. Es ist uns nicht gelungen abzukliren, ob dies auf eine Mafnahme im
Armenwesen zuriickzufithren ist oder ob hier auch die nichtlandwirtschaftlich
tatigen Baduertgenossen (z. B. Handwerker) oder Sennen ohne Landbesitz vom
Strukturwandel profitieren konnten. Zusammenfassend zeigt es sich, daR vor allem
die groBen Betriebe bei der Strukturwandlung vorangehen, ohne aber in der Weise
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davon zu profitieren, daR sie ihren Alpbesitz auf Kosten der andern ausbauen. Trotz
einiger Schwankungen in der Zahl der Betriebe ist die GroRenstruktur vor (1425/
1488) und nach dem ersten Strukturwandel (1615) etwa gleich geblieben. Erst die
rdumliche Darstellung der Landnutzung (Kap. 4) bringt neue Gesichtspunkte.

3.5 Griinde fiir den landwirtschaftlichen Strukturwandel

Kaum ausschlaggebend fiir den Strukturwandel war eine Verschlechterung des
Klimas (vgl. dazu auch Abschnitt 4.2), die ja im Gegenteil zuerst zu einer Ausdeh-
nung der Ackerflur hatte fithren miissen, um den Ertragsausfall zu kompensieren.
Damit wollen wir nicht sagen, die landwirtschaftliche Produktionsstruktur sei nicht
vom Klima abhidngig, aber eine Zwangsldufigkeit besteht nur in Rand- oder Grenz-
lagen. Das Zusammenspiel Klima-Landwirtschaft kann deshalb am besten in Rand-
gebieten der Okumene dargestellt werden. Dazu ist allerdings Boltigen nicht zu
rechnen, denn es gab und gibt noch heute Flurteile, die sich jederzeit fiir den
Ackerbau eignen.

Der Grund der Entwicklung vom Ackerbau zur Viehzucht und Milchwirtschaft
muf viel eher in der politischen und rechtlichen Konstellation gesucht werden.
Zum einen bestand in Boltigen wegen der Struktur der Bauerten (z. B. fehlender Flur-
zwang) jederzeit die Mdglichkeit, die Produktionsstruktur auch durch Einzelinitia-
tive zu verdndern. Zum andern fiihrte die Eingliederung in den bernischen Staat
und dessen Erstarken dazu, dafl die Korneinfuhr ins Simmental sichergestellt wer-

en konnte. Ackerbau zur Selbstversorgung war damit nicht mehr unbedingt not-
wendig. Wie Wermelinger 3! zeigt, war zudem die indexierte Preisentwicklung
beim Vieh (Rind) zwischen 1400 und 1500 bedeutend stirker als jene anderer land-
wirtschaftlicher Produkte 32, Alle diese Griinde konnen hier mitgespielt haben. Um
aber die Griinde einer solchen Strukturwandlung endgiiltig zu klédren, fehlen dhn-
lich gelagerte Untersuchungen, die unsere Beobachtungen bestadtigen oder modifi-
zieren.

4 Die Landnutzung 1615

4.1 Die kartographische Auswertung

(Vgl. Karten: «Ubersichtskarte» und «Prozentanteil der ,zugeordneten Fliche’
am ausgemessenen Flurabschnitt», S. 112 und 113)

Von allen Urbaren ist dasjenige von 1615 (mit Bergzinsbuch von 1616) das aus-
fiihrlichste. Neben einer grofen Zahl noch lokalisierbarer Flurnamen 3? sind fast
bei jeder Parzelle auch die AnstoBer angegeben. Da aber zeitgendssische Plangrund-
lagen fehlen, ist eine umfassende Rekonstruktion der Flurparzellierung nicht mog-
lich, denn normalerweise sind nur zwei Anstofer (sonnenuntergangs und sonnen-
aufgangs) erwihnt3¢; leider wird auch die Form der Parzelle nicht weiter um-
schrieben. So kann es vorkommen, dal bei nebeneinandergelegenen Parzellen nicht
die entsprechenden AnstoBer (z. B. fiir Parzelle von A Anstéfer B, und fiir Parzelle
B AnstoBer A) genannt werden. Damit wird jeder Rekonstruktionsversuch sehr
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problematisch. Wir bedienen uns deshalb einer andern Darstellungsart, wobei wir
die ganze Gemeinde in etwa 50 «Flurabschnitte» zerlegen, in welchen dann die
einzelnen Parzellen anhand der Flurnamen oder auch anhand identifizierbarer
AnstoBer zugewiesen werden. Bei der Abgrenzung der Flurabschnitte achten wir
unter anderem auf den heutigen Geltungsbereich der einzelnen Flurnamen, die
gleichmidRige Exposition und Hohenlage wie auch auf eine «natiirliche» Abgrenz-
barkeit (an Bdchen, Griben und Hangkanten usw.). Auch diese Darstellungsart
bringt ihre Probleme, so kommt eine groBere Zahl Flurnamen in der Gemeinde
mehrfach vor, wahrend andere tiberhaupt nicht lokalisierbar sind. Oft ist es auch
unmoglich, Flurnamenkomplexe und Hohenstufen zu koordinieren. Ungeniigend
nur konnen die unparzellierten Alpgebiete angesprochen werden, da sich das «Kuh-
recht» nicht in eine Fldcheneinheit umrechnen 1aBt. Einzelne Zuordnungsfehler
sind daher nicht zu vermeiden. Trotzdem sind die Resultate aussagekraftig, denn
tiber drei Viertel der Urbare konnten zugeordnet werden.

Auswertbarkeit dev Urbare

1615/16 Anzahl Jucharten Anzahl Mannsmad Anzahl Kuhrechte
Total aus dem Urbar ermittelt 1066 1394 1359
Davon den Fluren zugeordnet 804 1199 1120
Zugeordneter Anteil in Prozenten 75 86 82

Die Flichen der einzelnen Flurabschnitte wurden von uns auf der Karte ausge-
messen und mit dem Total der einzelnen Flurabschnitten zugewiesenen Parzellen-
flichen verglichen. Das Resultat ist in der Karte prozentual der «zugeordneten
Fliche» am ausgemessenen Flurabschnitt graphisch dargestellt. In einigen Flurab-
schnitten ergab sich eine schwache Zuweisungsquote (unter 50 %), weil die Flachen
der Weiden nicht beriicksichtigt werden konnten. Eindeutig unterdurchschnittlich
sind die Zuweisungsquoten fiir die Flurabschnitte Adlemsried (28 %) und Littisbach
(41°/0). Anderseits betrdgt die Zuweisungsquote in einigen kleineren Flurabschnit-
ten mehr als 100 %o. Dafiir lassen sich verschiedene Griinde anfiihren:

— Die praktisch verwendete Jucharte ist kleiner, als sie definitionsgemaR sein sollte.

— Der von uns begrenzte Flurabschnitt stimmt nicht mit der Ausdehnung der zuge-
ordneten Parzellen iiberein (z. B. weniger Wald zur Zeit der Urbaraufnahme).
Einen Spezialfall stellt die Flur «Gryden» 6stlich der Simme bei Reidenbach dar,
deren GréRe wahrscheinlich durch den Lauf des Flusses verdndert wurde.

- Zuordnungsfehler bei mehrfach gleichen Flurnamen. Dies kénnte fiir Adlemsried
zutreffen, da in der Flur nordlich Schwarzenmatt (mit mehr als 100 %o Zuord-
nungsfliche) gleiche Flurnamen (z. B. Egg) auftreten. Das Material 148t es aber
nicht zu, die Zuordnung ohne willkiirliche Eingriffe zu verbessern.
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4.2 Die Verteilung der Ackerflachen und Wiesen

(Vgl. dazu die Karten: Relative und absolute Darstellung der Landnutzung 1615,
S. 114 und 115)

Der Ackerbau wird 1615 in Boltigen bis etwa auf 1400 m Meereshohe betrieben
(vgl. Kap. 2, Die Siedlung). Wie nachfolgende Zusammenstellung zeigt, liegt das
Schwergewicht aber unter 1000 m Hohe iiber Meer.

Unter 1000 m 68 °/o der Ackerfliche
1000-1200 m 26 %o der Ackerfliche
1200-1400 m 6 %/o der Ackerfliche
iiber 1400 m 0 9/ der Ackerfldche

Die Wiesen hingegen weisen, auler einer oberen Grenze von etwa 1400 bis
1500 m Hohe iiber Meer keine Abhédngigkeit von der Hohenlage auf.

Unter 1000 m 29 %o der Wiesenflache
1000-1200 m 329/y der Wiesenflache
1200-1400 m 23 %/o der Wiesenflache
tber 1400 m 16 %/y der Wiesenfldche

Bei der Verteilung der Wiesen und des Ackerlandes nach Exposition (linkes und
rechtes Simmenufer) ergibt sich keine Abweichung gegeniiber der Flachenverteilung
der Gemeinde. Kombinieren wir die dargestellte Verteilung mit der in Kapitel 3
beschriebenen landwirtschaftlichen Strukturdnderung, so ergeben sich einige An-
haltspunkte iiber deren rdumlichen Verlauf:

Zuerst wurden die Ackerflichen in hoher gelegenen Regionen in Wiesen umge-
wandelt. Wahrend von 1488 bis 1615 im Gebiet unter 1000 m etwa 40 °/o der Kultur-
fliche zu Wiese wurde, so sind es zwischen 1000 und 1200 m Héhe schon 65 /o und
zwischen 1200 und 1400 m Hohe sogar 85 %e. Vom Betrieb her diirfen wir sagen,
dall zuerst abgelegene, vom Sdfhaus weit entfernt liegende Landstiicke der neuen
Nutzung zugefithrt wurden. Es ist auch nicht auszuschlieBen, daf dabei mikro-
klimatische Voraussetzungen eine Rolle gespielt haben. Leider 148t die Urbar-
analyse keine so genauen Rekonstruktionen zu, dal solche Einfliisse hadtten unter-
sucht werden konnen. In der Karte «Relative Darstellung der Landnutzung» soll das
Verhaéltnis von Ackerland, Wiese und Weide in den einzelnen Flurabschnitten zum
Ausdruck gebracht werden. Die absolute Darstellung 1aRt sich in dieser Weise weni-
ger gut interpretieren. Wir haben aber nicht darauf verzichten wollen, weil damit
die relative Darstellung der Landnutzung mengenmaRig gewertet werden kann. Deut-
lich kommen in der Karte die Schwergewichte des Ackerbaues in der Talsohle zum
Ausdruck. Schwieriger ist es, die Ubergangsstufen von Wiese zur Weide darzustellen.
Zum Teil haben wir Weiden, wahrscheinlich als Vorsasse und Wintergiiter, bis auf
die Talstufe hinunter (z. B. Laubegg). Anderseits gibt es hochgelegene Wiesen-
gebiete (z. B. Scheidwegen und Unteregg-Bruch), die dhnliche Funktion wie die
Heualpen haben, dabei aber eindeutig zur Talwirtschaft gehéren. Weil nicht alle
Weidegebiete mit «Rinderweiden» bewertet werden und wahrscheinlich nicht alle
Weidegebiete durch die Urbare erfaBt wurden, kann die Abgrenzung der Weide
vom Kulturland nicht mit der nétigen Klarheit nachgezeichnet werden.
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4.3 Die Parzellenstruktur
(Vgl. Karten: «Parzellengrofe 1615», S. 118 und 119)

Im Gegensatz zur Parzellenform sind wir durch die Urbare sehr gut iiber die
ParzellengroRe unterrichtet.

1615, ParzellengrifSe

Parzellentyp GroRe in Jucharten GroRe in Hektaren GroRenklasse
«kleine» Parzellen bis 2 bis 0,88 1

«mittlere» Parzellen 2,1-5 0,89-2,2 2

«groBe» Parzellen mehr als 5,1 mehr als 2,3 3

Heute (1975) liegt die mittlere ParzellengroRe der Gemeinde Boltigen etwa bei
2 ha. Fiir 1615 errechneten wir eine Gréfe von 1,01 ha. Hausplédtze, Garten, Beun-
den usw. sind dabei nicht beriicksichtigt.

1615, Verteilung der Parzellen nach Groffenklassen und Lokalisierbarkeit

GroRen- Zahl der Zahl der nicht Total Total der

klassen lokalisierten lokalisierten der Parzellen Parzellen
Parzellen Parzellen absolut in Prozenten

1 285 = 69 %y 126 = 319/, 411 = 100 % 39

2 77 = 73 % 28 = 27 %, 105 = 100 %/ 10

3 431 = 78 % 118 = 22°¢/, 549 = 100 %, 51

Total 792 = 749/, 276 = 26 % 1064 = 100 %/ 100

Es zeigt sich, daR groBe Parzellen leichter zugeordnet werden konnten. Uber die
Halfte aller Parzellen sind grofer als 2,3 ha. Es iiberrascht, daf die mittleren Par-
zellen (0,89-2,2 ha) zahlenmaéRBig so wenig in Erscheinung treten. Eine Erkldrung
dafiir gibt die ndchste Tabelle.

1615, Prozentuale Aufteilung der Parzelien nach Groffe und Nutzung

GroRenklasse Nutzung Nutzung Gemischte
der Parzellen Jucharten Mannsmad Nutzung

1 28 10 1

2 5 3 1

3 13 24 15
Zusammen 46 37 17
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Die Tabelle zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen Parzellengrofe und
Nutzung: etwa zwei Drittel der Ackerparzellen sind klein (unter 0,88 ha), wiahrend
zwei Drittel der Wiesenparzellen grofler als 2,2 ha sind. Jener Teil der Parzellen,
der den Flurabschnitten zugeordnet werden konnte, zeigt ein entsprechendes Bild:

1615, Zugeordnete Parzellen, prozeniuale Aufteilung nach Griffe und Nutzung

GroRenklasse Nutzung Nutzung Gemischte
Jucharten Mannsmad Nutzung

1 25 10 2

2 ! 3 2

3 12 26 16

Zusammen 41 39 20

Mit den beiden Karten «Parzellengrofe 1615» ist die Verteilung sowohl der klei-
nen als auch der groBen Parzellen dargestellt. Es zeigen sich hier zwei Tendenzen:
Im Gebiet der Oberbduert scheint die Parzellierung geringer zu sein als in der rest-
lichen Gemeinde, und im Talbereich ist die Parzellierung stdrker als in hoéher
gelegenen Flurabschnitten. Es kénnte hier ein Zusammenhang mit der Siedlungs-
entwicklung (vgl. z. B. 2.5) festgestellt werden, aber wie wir oben zeigen konnen,
hat nicht nur die Realteilung, sondern auch die Nutzung einen Einflull auf die
Parzellengrofe. In diesem Zusammenhang muf auch das Problem des Frucht-
wechsels erortert werden. QuellenméRig ist uns aus dieser Zeit nichts tiberliefert, so
daB wir ganz auf die Interpretation der Urbare angewiesen sind. In den friithen
Zinsbiichern, welche * 100 %o Ackerbau (Jucharten) ausweisen, miissen wir einen
Rhythmus von Getreideanbau und Brache annehmen, sonst miilte das Wiesland
im Urbar ja in Erscheinung treten. In den letzten Urbaren (1567/1615) ergédbe die
Verteilung von Ackerland und Wiesland im gesamten gesehen einen Fruchtwechsel
mit zwei Jahren Ackerbau und drei Jahren Wiese oder bei den grofen Parzellen ein
Jahr Getreide und zwei Jahre Wiesen. Die Brache tritt in den Urbaren nicht in
Erscheinung. Dieser SchluRfolgerung ist allerdings ein schwerwiegendes Argument
entgegenzuhalten, namlich die Abstufung der Nutzung nach der Hoéhenlage. Wir
sind der Ansicht, daB der Strukturwandel sich durch Umwandlung gewisser Acker-
baugebiete in Wiesland vollzogen hat und nicht nur ein Resultat eines neuartigen
Fruchtwechsels darstellt. DaR zusédtzlich neben dem Auflassen von Ackerland auch
eine neue Fruchtwechselkombination eingefiihrt wird, ist wohl moglich, 148t sich
aber anhand des vorliegenden Materials weder beweisen noch widerlegen.

4.4 Die Besitzstreuung
(Karten: «Besitzstreuung 1615», S. 121 und 122)

Die 23 groBten Besitzeinheiten beanspruchen ungefdhr einen Drittel der Kultur-
landflache Boltigens. Aus dieser Gruppe wurden in den Karten «Besitzstreuung
1615» folgende Betriebe dargestellt:
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Nr. 4 Peter Schletti, Biuert Boltigen, mit etwa 35 ha Betriebsfldche
Nr. 15 Steffen Bettler, Bauert WyRenbach, mit etwa 11 ha Betriebsflache
Nr. 23 Jacob Obersteg, Bduert Simmenegg, mit etwa 9 ha Betriebsfldche

Wie die Beispiele in den Karten zeigen, haben alle grofen Betriebe ihren Besitz
iiber mehrere Bauerten verteilt. Mit Ausnahme einiger Kleinstbetriebe gibt es 1615
in Boltigen keinen einzigen arrondierten Betrieb, wobei aber die Parzellen, gerade
der grofRen Betriebe, oft von betriachtlicher Grofe sind. Daraus 1dRt sich schliefen,
daR bei Realteilung nicht stur jede Parzelle unter die Erben geteilt wird, sondern
daf die einzelnen Parzellen als Ganzes weitergegeben werden. Die Streuhdfe
(vgl. 2.4) sind nur dann sinnvoll, wenn die einzelnen Parzellen eine Grofe auf-
weisen, die den Bau einer Stallscheune rechtfertigt. Dieses traditionelle Festhalten
an einer Betriebsform verhindert weitgehend eine Realteilung, die nach den gege-
benen Voraussetzungen sonst innert weniger Generationen zur totalen Zerstiicke-
lung der Betriebe fithren kénnte. Neben dem Festhalten am Streuhof als Betriebs-
form spielen sicher auch der Wille des Landwirts, eine optimale Betriebsstruktur
zu erreichen, und wahrscheinlich auch seine Einstellung zum Boden als Produktions-
grundlage eine weitere entscheidende Rolle. Der reine Ackerbauer hingt in der
Regel viel mehr an seinem Boden als der viehwirtschaftlich orientierte Bauer, darum
ist in Gebieten mit Viehwirtschaft die Arrondierung durch Kauf und Abtausch er-
leichtert.

4.5 Die Alpwirtschaft

(Vgl. dazu die Karte «Alpnutzung 1780» und Karte: «Landnutzung 1615, abso-
lute Darstellung», S. 124 und 115)

Das Urbar 1615 umfalt, wie alle vorgehenden Zinsbiicher, nicht den ganzen
alpwirtschaftlichen Bereich. Die Informationen in den Urbaren sind dazu nur
schlecht fiir eine kartographische Auswertung geeignet. Wir haben uns daher ent-
schlossen, auch jiingere Quellen zur Auswertung heranzuziehen, ohne aber dabei
auf einzelne neuere Entwicklungen des 18. Jahrhunderts einzugehen. Schwierig ist
die Auswertung, weil die Begrenzungen der Alpen nicht iiberliefert sind und weil
sich die «Rinderweiden» und «Kuhrechte» nicht in Flichenmalle umrechnen lassen.
Uber die viehwirtschaftliche Nutzung der Berge als Friihlings- oder Herbstweiden,
Vorsassen oder Wintergiiter, schweigen die Quellen bis weit iiber 1615 hinaus. Die
erste auswertbare Statistik ist eigentlich erst das 1780 auf Verlangen des Sanitats-
rates und auf Befehl von Kastlan Steiger erstellte Inventar iiber die Berge des Sim-
mentals 3%, Die Karten «Landnutzung 1615» (absolute Darstellung) und «Alpnutzung
1780» ermdoglichen einen direkten Vergleich der verwendeten Quellen, wahrend in
der folgenden Tabelle zum statistischen Vergleich auch noch neuere Erhebungen 3¢
zugezogen werden.
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Die Sommerungsberge

Biuert Grole in Kuhrechten Grofle in GroRe in
StoRen Normalstofen
1615 1780 1966 1966
Boltigen
1. Scheidwegen 91 204 78 78
dazu Vorsall 83 ha
2. Bultschneren 311/22 1113/4 122 93
Simmenegg
3. Bohnenboden 163 351/24 51 59
4, Niederhorn 6 175%/4 159 104
Adlemsried
5. Grunholz - 3111/2 2955 275
6. Walop 3058 365'/4 293 220
Reidenbach
7. Fluhberg 7 - 214Y/4 235 245
8. Bider und Bonfal 1488 1493/4 149 138
9. Trogsyten 28° 1941/4 147 159
Schwarzenmatt
10. Reidigen 631/210 1551/4 147 136
Eschi
11. Oberegg 451/411 2134 215 249
Wyfenbach
12. Unteregg-Bruch -1 203 168 155
13. WyRBenbachhorn 911/s 341/2 29 40
Oberbduert
14. Neuenberg 12 16'/4 31712 257 203

Dazu 32 ha Matte.

1413/4 Herbstweide.

Erschlossener Wert.

W N & G e W

15 Mad.

©

10 Erschlossener Wert.

11 Acker- und Mattland, zusammen mit Unteregg-Bruch.

12 Und Fraktionen.

Davon 120 Herbstweide.

Mannlehen 1540/88, 1776 Mannlehen 80'/> Kuhrechte.
16 Kuhrechte auf «Brechen», plus 4 Mad auf Bohnenboden.

Der Fluhberg gehort zum Teil auch zu Schwarzenmatt.

Dazu noch etwas ungeseyte Weide, plus 38 ha Matte
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Die Friihjahrs- und Herbsiweiden 13

Berg Grofe in Kuhrechten Stof Normalstof
1615 1780 1966

15. Klus ~ 212 - =

16. Ruhren 14 38815 275 - -

17. Zimmerboden 19Y/2 221/2 19 21

18. Bohnenboden vgl. Nr. 3 141Y/4 - =

19. Trogsyten vgl. Nr. 9 1941/4 - -

Berge auf dem Territorium der Gemeinde, aber von auswdirts genutzt (1615)

Berg Griéfe in Kuhrechten StolR Normalsto
1615 1780 1966
20. Miinchenberg,
Lofang, Leimern — 16 66 67 66
21. Weiden gegen
Abldandschen 136 231 158 131
22. Schliindiberg —17 2523/4 179 182

13 1615 nicht extra als solche bezeichnet.
14 Und Fraktion.

15 Plus 18 ha Acker und 63 ha Matten.

16 Ohne GroRenangabe.

17 Nur 1488 in den Zinsbiichern.

Im Gegensatz zu den fiir 1615 ausgewiesenen Werten stimmen die Angaben von
1780 recht gut mit jenen von 1966 iiberein. Die teilweise groBeren Stofzahlen von
1780 besagen, dal gewisse Alpen im 18. Jahrhundert, wenn die Kuhrechte voll ge-
nutzt wurden, libersetzt waren. Fiir einen Vergleich 1615/1780 kénnen nur gerade
jene Berge, welche von Anfang an zum Herrschaftszins von Boltigen gehorten,
herangezogen werden. Hier allerdings zeigt es sich, da die viehwirtschaftliche
Nutzung der Alpen schon recht weit entwickelt war. Von den wenigsten Alpen
konnte die Entwicklung der Besitz- und Eigentumsrechte vor 1615 iiber eine ldngere
Zeit verfolgt werden, so daf sich heute nicht mehr sagen 14a8t, von welchem Zeit-
punkt an diese Berge von Boltigen aus genutzt wurden. Immerhin 148t sich 1615
schon die respektable Zahl von mindestens 1100 Kuhrechten auf den Bergen nach-
weisen. Ein erster Hohepunkt der Alpwirtschaft diirfte im Laufe des 18. Jahrhun-
derts erreicht worden sein. 1780 finden wir etwa 2700 von Einheimischen genutzte
Kuhrechte, total etwa 3250 Kuhrechte Sémmerungsweide und mehr als 850 StoRe
Herbst- und Frithjahrsweide.
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5 Zusammenfassung

Anhand der Urbare konnte gezeigt werden, dal sich in Boltigen zwischen 1488
und 1515 ein Strukturwandel in der Landwirtschaft zu vollziehen begann. Auf
Kosten des bis dahin noch nachweisbaren Ackerbaues wird die Viehwirtschaft
intensiviert. Gleichzeitig wird auch jener Teil der Alpen, die bis 1488 noch als
Heuberge dienten, mit Vieh bestofen. Dieser Wandel wurde durch die wirtschafts-
politischen Gegebenheiten ausgeldst, indem der erstarkte bernische Staat die zur
Versorgung des Simmentals notwendigen Getreideeinfuhren sicherstellen konnte.
Die Bauertorganisationen, die im 16. Jahrhundert kaum mehr als Nutzungskorpo-
rationen in Erscheinung traten, waren kein Hindernis fiir den erwahnten Struktur-
wandel. Beim Siedlungswachstum konnte festgestellt werden, dal bis Ende des
17.Jahrhunderts vor allem neue Einzelhofe entstanden. Dabei wurden aber be-
stehende geschlossene Siedlungen nicht aufgelost. Dieses einseitige Siedlungswachs-
tum 148t sich kaum mit der Intensivierung der Viehwirtschaft in Zusammenhang
bringen, denn seit 1900 stellen wir eine gegenldufige Tendenz, das heillt ein Wachs-
tum der Dorfer auf Kosten der Einzelhofe fest.

Die historischen «Dorfer» der Gemeinde Boltigen sind nicht Dorfsiedlungen im
landlaufigen Sinne, sondern, wie Beobachtungen am é&ltesten Hausbestand vermuten

lassen, aus einer (sekunddren?) Konzentration der SdaBhduser von Streuhéfen ent-
standen.

Anmerkungen

=y

Vgl. «Bericht iiber die Tagung des Arbeitskreises fiir Hausforschung in Chur vom 28. bis
31. August 1975», S. 149-190, Robert Tuor, Simmental — landlicher Hausbau in den Alpen.
Vgl. Fontes rerum Bernensium, Bd. 10, Bern 1959, Nr. 1373, Urkunde vom 6. 11. 1390. Darin
wird ein «Ulricus dictus Gipper de Unterbechen, parrochie de Boltingen» erwihnt. Unter-
bachen gehorte damals aber noch zur Herrschaft Laubegg.

Tscharner L. S. von, Rechtsgeschichte des Obersimmentales bis zum Jahre 1798, Bern 1908,

S. 160.

4 Urbar Nr. 525 im Stadtarchiv Bern, «Zinsrédel und Urbar, auch Zoll und Geleit der Stadt
Bern, 1426-1448», S. 203 ff. Das in diesem Urbar enthaltene Zinsbuch der Herrschaft Sim-
menegg wurde allerdings schon im Juni 1425 aufgenommen. Daher nennen wir es auch
«Urbar 1425».

5 Vergleich des nach Lokalititen erstellten «Urbar 1425» mit dem bauertweise erstellten

Urbar von 1488:

o

()

1425 1488
Pfaffenried, Eych, Symnegg Simmenegg

an der Matten und uf Fiirstein

Boltingen Boltigen
Griden und WyRenbach WeiRenbach
Esche Eschi
Reydenbach Reidenbach
Adlamsried und Tubental Adlemsried
Swarzenmatt Schwarzenmatt

6 Miiller Ida, Die Entwicklung der Besitzverhdltnisse im Obersimmental, mit besonderer Be-
riicksichtigung des Gemeinlandes, Diss. Bern 1937, § 9, S. 43.
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7 Die einzelnen Bénde sind folgendermafen datiert: 1425 (bzw. 1426-1448), 1488, 1502,
1515, 1536/37, 1548, 1567, 1586, 1615/16.

8 Vgl. Urbar Obersimmental Nr. 8, 1567, im Staatsarchiv Bern.

? «Bewilligungspunkte» vom 25. und 30. Mérz und 9. Mai 1653, vgl. Tscharner, Rechtsquellen
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Aarau 1912, S. 144,
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bei Tscharner, Statutarrecht des Obersimmentals, S.17, und (auszugsweise) in Fontes
rerum Bernensium, Bd. 10, S. 563, Nr. 1216.

12 «Triste» heift der um eine Stange aufgeschichtete Heuhaufen. Vgl. J. und W. Grimm,
Deutsches Worterbuch, Bd. 11, 1952, Die Grofe der Tristen kann stark variieren, so haben
wir zum Beispiel im Amt Konolfingen solche gefunden, die nach Angaben des Besitzers die
Wintervorréte fiir 5-6 Kithe umfassen.

13 Kaufbrief vom 6. Médrz 1391 im Staatsarchiv Bern, frither Fach Niedersimmental, heute Fach
Obersimmental. Bern kaufte die Herrschaft Simmenegg von Rudolf von Aarburg.

14 Vgl. Mannlehenurbar 1540-1558, Staatsarchiv Bern.

15 An Bultschneren 34 Rinderweiden, an Walop 13 und im Neuenberg 13!/2.

16 «Tagwann ist ein als Fronarbeit verrichtetes Tagwerk. Vgl. Deutsches Wérterbuch, Band 11,
Leipzig 1935.

17 Das Urbar 1425 erwahnt nur die Herrschaftshiihner von Littisbach und Unterbichen.

18 Neben den fiinf im Kaufbrief erwihnten Dorfchen Boltigen, Adlemsried, Schwarzenmatt,
WyRenbach und Eschi miissen hier auch Reidenbach und Littisbach als Dorfer betrachtet
werden.

19 Lauterburg August, Die Feuerstidtten-Zahlungen Berns zwischen 1499 und 1880, in: Mittei-
lungen des Bernischen statistischen Bureaus, Jahrgang 1892, Lieferung II, Bern 1893, S. 80.

20 Johann Friedr. Ryhiner, Region-Buch des Freystaats und Respublic Bern, aufgenommen
1783 und genehmigt 1784, kurz als «Regionenbuch 1783» bezeichnet; Regionen-Buch des
helvetischen Cantons Bern, 1798, kurz «Regionenbuch 1798» genannt, Staatsarchiv Bern.

21 Im Biirgerregister von 1798 haben wir 332 stimmféahige Biirger gefunden. Verglichen mit
der erschlossenen Zahl von 310 Hiusern, bedeutet dies eine recht gute Ubereinstimmung.

22 Karl Siegfried Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 Bénde,
Weimar/Wien 1957-1973.

23 Im Landrecht vom 19. Februar 1796, 9. Abschnitt, Art. 28 wird festgelegt: «Das Klafter fiir
Holz und Erdrich soll 8 Schuh, eine Juchart Lands 800 Klafter halten.» Die Juchart hilt
demnach 51 200 bernische Quadratfuf.

24 Urbar von 1567: «Cristan Bacher sins vorfaren Georg Schlettis zins an Walalp 6 rinder, 1!/2
faR, vor meder oder dristal gsin, nu ingelegt und bergweid worden ...» oder Urbar 1615:
«Hans Knubell uff dem Riedt im Nidersibental erkennt von der Seematten, ist zwey manns-
mad, von dem Bruchmad, von vier mans mederen, das Seemad genent, vom Spiilbach ein
mansmad, von einer Jucharten die Seematt genent, ist ietz alles zu einer weydt geschla-
gen .. .» (Blatt 10, Vorderseite) oder: «Der Kapfacher ist anderthalben viertel einer juchar-
ten gsin, und von dem wasser verschwembt ist der zins von M. G. H. nachgelassen, so es
aber wiederumb eriffert, soll er widerumb daruff geschlagen werden.» (Blatt 119, Vorder-
seite.)

25 Ein NormalstoR ist der Futterbedarf einer Kuh wihrend 100 Tagen, wiahrend beim StoR der
Futterbedarf pro Kuh wihrend der iiblichen Weidezeit gerechnet wird. Quelle: Eidg. Volks-
wirtschaftsdepartement, Land- und Alpwirtschaftskataster, fiir Boltigen im Sommer 1966
erstellt.

26 In den Bergzinsbiichern u. a. auch 1548 wird festgehalten, daR ein Ziger wenigstens 60
Pfund, ein Ankenhaupt 8 Pfund schwer sein soll. Das Bernpfund kann zu 520 g gerechnet
werden. Der Zigerlaib ist daher etwa 31,2 kg schwer, wahrend das Ankenhaupt etwa 4,2 kg
wiegt. Bei gleicher StoRzahl und Bestofungsdauer, einer Milchleistung von 30 Liter pro
Kuh und Tag, und einem Milchbedarf von 120 Liter pro Kilo Ziger schwankt der in Natu-
ralien erhobene Zins zwischen 3,6 und 6,7 Prozent der Produktion eines Sommers.

128



27 Fontes rerum Bernensium, Bd. 10, Urkunde vom 22. Juli 1380 (Nr. 176, S. 83) und Urkunde
vom 26. Juli 1389 (Nr. 1176, S. 547). Die beiden Dokumente behandeln u. a. Streitfille wegen
Ubergriffen am Niderhornberg.

28 Der grofte Teil der Heuberge entwickelte sich auf diese Weise. Als Ausnahme mag zum
Beispiel «Niischelten» gelten: 1488 noch mit 18 Tristen zinspflichtig und 1567 noch mit 10.
Im gleichen Urbar heiBt es dann: «ist etwan Berg gsin, hand sy zur allmend us geschlagen.»

29 Nach dem deutschen Wérterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Band 9, Leipzig 1899,
S. 2433, heillt «schweigen» auch «auf die Alm (Schweige) ziehen» oder «kidse bereitenn»,
Carl Jacob Durheim, Versuch eines Glossariums ..., Bern 1845-1847, erklirt «schweigenn»
auch mit «einen Viehhof bewirtschaftenn».

30 L.S. v. Tscharner, Statutarrecht des Obersimmentals Nr. 43.

31 Vgl. Hugo Wermelinger, Lebensmittelteuerungen, ihre Bekdmpfung und ihre politischen
Riickwirkungen in Bern, 1971, S. 27, 39 und 44.

32 Moglicherweise mag auch unterschiedlicher Arbeitskraftbedarf die Entwicklung geférdert
haben. Das Problem wurde nicht weiter untersucht. .

33 An dieser Stelle mochte ich besonders den beiden Herren Karl und Res Stocker, Boltigen,
fiir ihre Bemiithungen bei der Lokalisierung der Flurnamen danken.

34 Als Beispiel die 3.Parzelle von Bendicht Bettler, Simmenegg: «Vonn dem L& ist ein
Jucherten ein Viertel, stost sonnenufgang an ein Zelg Bodmigen genent, sonnennidergang
an seines bruders, Michel Bettlers L6 . . .» Zelg bedeutet hier wohl: gepfliigtes und bestelltes
Feld (Deutsches Worterbuch Band 16, 1956). 1567 treffen wir den Flurnamen «Budmigen»
auch ohne den Zusatz «Zelg». Der Name «Zelg» tritt auch in der Bauert Schwarzenmatt
auf, 14Bt sich sonst aber nicht nachweisen. Es wiare daher gewagt, aus diesen wenigen
Belegen Hinweise fiir eine Mehrfelderwirtschaft herauszulesen.

35 Etats der Berge sdamtlicher Gemeinden des Amtes Obersimmental auf Verlangen des Sani-
tdtsrates und auf Befehl des Junkers Kastlan Steiger i. J. 1780, Staatsarchiv Bern, B XI, 150.

36 Land- und alpwirtschaftliche Produktionskontrolle 1966.

QUELLEN UND LITERATUR
a) Ungedruckte Quellen

«Zinsrodel und Urbar auch Zoll und Geleit der Stadt Bern 1426—1448». Urbar Nr. 525. Im
Stadtarchiv Bern.

Urbare und Amterbiicher Obersimmental, aus dem Staatsarchiv Bern.

Etats der Berge samtlicher Gemeinden des Amtes Obersimmental auf Verlangen des Sanitats-
rates und auf Befehl des Junkers Kastlan Steiger i. J. 1780, von den Viehinspektoren des Amtes
erstellt und eingeliefert, Staatsarchiv Bern, Signatur B XI 150.

Johann Friedrich Ryhiner, Region-Buch des Freistaats und Respublic Bern, aufgenommen 1783
und genehmigt 1784, Staatsarchiv Bern.

Regionen-Buch des helvetischen Cantons Bern 1798, Staatsarchiv Bern.
Burgerverzeichnis der Gemeinde Boltigen von 1798, Staatsarchiv Bern.

Lagerbiicher (Brandversicherungsprotokolle) von 1806 an, soweit im Staatsarchiv Bern vor-
handen.

Manuskript Band Nr. 30 aus der Sammlung Manuel (Mss. Oek. Ges. fol. 30), Nr. 6, Verzeichnis
der Alpberge im Obersimmental. Nr. 7, Verzeichnis der Alpberge und Weiden in der Gemeinde
Boltigen (Besatz pro 1719). Burgerbibliothek Bern.

Beschreibung des Lands Ober- und Niedersimmental, seiner Gelegenheit, Art und Fruchtbar-
keit (1661 ?). Burgerbibliothek Bern. (Mss. hist. helv. I 102 [6].)

Boltigen im Jahr 1798. Burgerbibliothek Bern. (Mss. hist. helv. XIV 36 [10].)

Beschreibung des Landt Ober und Nider Simmentals. Burgerbibliothek Bern. (Mss. hist. helv. LI
58.)

Durheim, Carl Jacob, Versuch eines glossariums . . . Bern 1845—1847, Staatsarchiv Bern.
Stocker, Karl, Flurnamenverzeichnis der Gemeinde Boltigen.

129



b) Gedruckte Quellen und Literatur (Auswahl)

Bader Karl Siegfried, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 Biande,
Weimar/Wien 1957-1973.

Eidg. Kriegserndhrungsamt, Landwirtschaftlicher Produktionskataster Boltigen, aufgenommen
im Sommer 1943.

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Land- und alpwirtschaftlicher Produktionskataster, Bolti-
gen 1966.

Fontes rerum Bernensium, Band 1-10.

Gmiir Rudolf, Der Zehnt im alten Bern, in: Abhandlungen zum Schweiz. Recht, Heft 310, Bern
1954.

Grimm Jacob und Wilhelm, Deutsches Worterbuch.

Grosjean Georges und Mitarbeiter, Kanton Bern, Historische Planungsgrundlagen, 3. Lieferung
des Planungsatlas des Kantons Bern, 1973.

Grosjean Georges, Bauerliche Siedlungs- und Flurformen, Karte mit Erlduterungen im Atlas
der Schweiz, Bern 1973.

Langhans Daniel, Beschreibung verschiedener Merkwiirdigkeiten des Siementhals ..., Ziirich
1753.

Lauterburg August, Die Feuerstidtten-Zahlungen Berns zwischen 1499 und 1880, in: Mitteilun-
gen des Bernischen statistischen Bureaus, Jahrgang 1892, Lieferung II, Bern 1893.

Mitteilungen des bernischen statistischen Bureaus: Landwirtschaftliche Statistiken der Jahre
1881/82 ff., besonders auch: Ergebnisse der Alpstatistik im Kanton Bern pro 1891-1902.

Miiller Ida, Die Entwicklung der Besitzverhéltnisse im Obersimmental mit besonderer Beriick-
sichtigung des Gemeinlandes, Diss. Bern 1937; vgl. auch Moser-Miiller Ida, Vo de Boltigere u
ihre Boderdchte, in: Berner Zeitschrift fiir Geschichte und Heimatkunde, Jg. 1951, S. 210.

Schweizerisches Idiotikon, Worterbuch der schweizerdeutschen Sprache 1881 ff.

Tuor Robert, Simmental — landlicher Hausbau in den Alpen, in: «Bericht iiber die Tagung des
Arbeitskreises fiir Hausforschung in Chur vom 28. bis 31. August 1974», Miinster 1975.

Tscharner L. S. von, Rechtsgeschichte des Obersimmentals bis zum Jahre 1798 in: Abhandlun-
gen zum Schweiz. Rechte, Heft 28, Bern 1908.

Tscharner L. S. von, Das Statutarrecht des Simmentales in: Rechtsquellen des Kantons Bern,
2. Teil, 1. Band, Aarau 1912.

Wermelinger Hugo, Lebensmittelteuerungen, ihre Bekdmpfung und ihre politischen Riick-
wirkungen in Bern, Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern, Band 55, Bern 1971.

130



	Boltigen : ein Beitrag zur historischen Siedlungsgeographie im Simmental
	...
	...
	Einführung und Problemstellung
	Die Siedlung
	Die Landnutzung vor 1600
	Die Landnutzung 1615
	Zusammenfassung
	Anmerkungen
	Quellen und Literatur


